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Ein Beamter ist aufgrund seiner allgemeinen Treuepflicht zum Dienstherrn
verpflichtet, sicherzustellen, dass ihn Mitteilungen seiner Dienststelle
unverzüglich erreichen können.

Wenn Morse dieser Pflicht nicht über den privaten Internetanschluß nachkommen möchte, so
möge die Dienststelle darüber informiert werden, daß Mitteilung ausschließlich fernmündlich
mitgeteilt werden.
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